
Protokoll der Sitzung des Gemeinderats vom 26.04.2021 
 
 
Bauvorhaben im Außenbereich; hier Neubau einer Holzhütte und einer Feuerstelle 
sowie Aufstellen eines Holzbackofens auf Flst. Nr. 2159 der Gemarkung Harthausen 
 

 
1. Für den Neubau einer Holzhütte und einer Feuerstelle sowie das 

Aufstellen eines Holzbackofens auf Flurstück Nr. 2159 der Gemarkung 
Harthausen wird unter der Voraussetzung der Privilegierung das 
Einvernehmen der Gemeinde unter der Maßgabe erteilt, dass die Auflagen 
der Fachbehörden eingehalten werden und keine private Nutzung erfolgen 
wird.  
Evtl. anfallende Kosten für die Erschließung (insbesondere die Zuwegung 
und die Beseitigung der Abwässer bzw. der Fäkalien), den Brandschutz 
usw. sind durch den Bauantragsteller zu tragen. 
Auf die bereits seit einigen Jahren bestehende und für die sozial- bzw. 
waldpädagogische Nutzung eingerichtete Waldhütte im Gereut (Vor dem 
Gereut 7) auf Flurstück Nr. 5986 der Gemarkung Winterlingen wird 
hingewiesen. 

 
2. Bei Beendigung des naturpädagogischen Konzepts ist die Gemeinde zu 

informieren. 
 
 
 
 
 
Wohnbaugebiet „Erweiterung Riedern“ in Winterlingen; 
Festlegung des voll erschlossenen Bauplatzpreises 
 
Der Gemeinderat legt den Bauplatzpreis für das Wohnbaugebiet „Riedern Erweiterung“ 

auf 110,00 €/qm fest. 

Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt die entsprechenden Kaufverträge 

abzuschließen. 

 
 
 
 
 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; 
Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben 
 
Den notwendigen überplanmäßigen Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 

wird bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 Euro zugestimmt. 

 
 
 
 
 
Tageseinrichtung für Kinder; 
8. Fortschreibung der örtlichen Bedarfsplanung 
 



  
1. Die 8. Fortschreibung der örtlichen Bedarfsplanung wird zur Kenntnis  

genommen. 

2. Die Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren wird weiterhin auf 42,5% 

festgesetzt. 

3. Die derzeitigen Kinder- und Krippengruppen bleiben vorläufig 

unverändert. 

 
 
 
 
 
Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit Komm.ONE, Anstalt öffentlichen 
Rechts 
 

 
1. Dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach § 3 der 

neuen Benutzungsordnung von Komm.ONE wird zugestimmt. 

2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, alle für die Vertragsanpassung mit  

Komm.ONE erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

 
 
 
 
 
Bekanntgaben – Anfragen – Sonstiges, soweit deren Inhalt öffentlichen Charakter hat 
 
 
 
Bekanntgaben - Anfragen - Sonstiges;  
Poizeibericht 
 
 
 
 
 
 
Bekanntgaben - Anfragen - Sonstiges;  
Corona Pandemie – Notbetreuung in den Kindergärten 
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